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Einleitung

Die strafrechtliche Aufarbeitung der Wirtschafts- und Finanzkrise ist ein weit
gefasster Titel. Trotz dieser Weite ist es jedoch nicht möglich, alle relevanten As-
pekte zur Wirtschafts- und Finanzkrise (im Folgenden bezeichnet als „Krise“) in nur
einem Werk zusammenzutragen und zu untersuchen. Schon nachdem es im Jahre
2008 zum Ausbruch der Finanzkrise kam, der sich weitere wirtschaftliche Nega-
tiventwicklungen anschlossen, stellte sich die Frage nach der Rolle des Strafrechts.
Umfassend wurden einzelne Aspekte in Symposien beleuchtet: „Die Handlungs-
freiheit des Unternehmers – wirtschaftliche Perspektiven, strafrechtliche und ethi-
sche Schranken“1 (2009), „Die sogenannte Finanzkrise – Systemversagen oder
global organisierte Kriminalität?“2 (2010), „Die Finanzkrise, das Wirtschafts-
strafrecht und die Moral“3 (2010), „Ökonomie versus Recht im Finanzmarkt?“4

(2011). Auch im Anschluss an diese Symposien herrschte reger Austausch über die
Rolle des Strafrechts im Hinblick auf die Auswirkungen der Finanzkrise5. Daneben
gab es noch die Fachtagung „Wirtschaftsstrafrecht: Plage oder Gewinn für den
Standort Deutschland?“6 vom 24.09.2012 und Artikel in Fachzeitschriften, die die
Problematik schon im Titel aufgriffen: So beispielsweise Jahn mit seinem Artikel
„Die strafrechtliche Aufarbeitung der Finanzmarktkrise“7 und auch Strate mit sei-
nem Artikel „Strafrechtliche Aufarbeitung der Finanzkrise“8. Diese sehr engagiert
betriebene Aufarbeitung der Krise aus strafrechtlicher Perspektive ist zu begrüßen.
Diskutiert wurden beispielsweise die Fragen, inwieweit das Strafrecht zur Bewäl-
tigung der Krise überhaupt in der Lage ist9 und ob sich durch das Strafrecht präventiv
künftige Krisen vermeiden lassen10. Dies wird größtenteils kritisch gesehen11 und es

1 Kempf/Lüderssen/Volk, Die Handlungsfreiheit des Unternehmers – wirtschaftliche Per-
spektiven, strafrechtliche und ethische Schranken 2009.

2 Schünemann, Die sogenannte Finanzkrise – Systemversagen oder global organisierte
Kriminalität? 2010.

3 Kempf/Lüderssen/Volk, Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und die Moral 2010.
4 Kempf/Lüderssen/Volk, Ökonomie versus Recht im Finanzmarkt? 2011.
5 Vgl. nur Schünemann, ZStW 123 (2011), 767 ff.; Schröder, ZStW 123 (2011), 771 ff.;

Wohlers, ZStW 123 (2011), 791 ff.; Fischer, ZStW 123 (2011), 816 ff.
6 Schiedek/Rönnau, Wirtschaftsstrafrecht: Plage oder Gewinn für den Standort Deutsch-

land? 2013.
7 Jahn, wistra 2013, 41 ff.
8 Strate, HRRS 2012, 416 ff.
9 Siehe hierzu stellv. m.w.N. Wohlers, ZStW 123 (2011), 791, 793 ff.
10 Stellv. m.w.N. Wohlers, ZStW 123 (2011), 791, 793 ff.
11 Stellv. m.w.N. Wohlers, ZStW 123 (2011), 791, 793 ff.



wird auf die Ungeeignetheit des Strafrechts zur Krisenbewältigung hingewiesen12.
Aus diesen Überlegungen heraus lassen sich schon mehrere Erkenntnisse für die
vorliegende Untersuchung gewinnen:

Wenn hier von der „Aufarbeitung“ der Krise die Rede ist, so handelt es sich auch
um eine Aufarbeitung des Strafrechts im Hinblick auf mögliche Defizite des
Strafrechts, anstatt ausschließlich um eineAufarbeitung derKrise an sichmitMitteln
des Strafrechts. Es wird (systemtheoretisch) von einem sekundären Rang des
Strafrechts13 in einem komplexen Gefüge verschiedener Systeme ausgegangen14,
ohne jedoch gänzlich einen potentiellen Steuerungscharakter des Strafrechts abzu-
lehnen. Schließlich soll gerade das „Flankieren“ zivilrechtlicher Regelungen mit
dem Strafrecht15 auf das Verhalten potentieller Täter Einfluss nehmen. Wenn also in
dieser Arbeit diese Form strafrechtlicher Steuerungselemente betont wird, so soll
dies keinesfalls als eine Perspektive auf ein Strafrecht missverstanden werden,
welches soziale Systeme steuern soll16. Das Strafrecht kann dies nicht leisten17 und
soll dies auch im Hinblick auf die Gefahren eines funktionalisierten Strafrechts18

nicht versuchen zu leisten. Da das Strafrecht jedoch eng mit anderen Systemen
verbunden ist, geradezu an diese andockt19, kann es als Teilaspekt einer system-
ordnenden Verhaltenssteuerung auch untersucht werden. Aus dieser Perspektive

12 Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und
die Moral, S. 218; Wohlers, ZStW 123 (2011), 791, 794 ff.; so auch schon grundlegend:
Prittwitz, Strafrecht und Risiko 1993.

13 Dies geht zurück auf die grundsätzlichenÜberlegungen zur Bedeutung des Strafrechts im
Hinblick auf eine Wirtschaftslenkung von Achenbach, ZStW 119 (2007), 789 ff.; so auch
Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und die
Moral, S. 229 ff.; Lüderssen, in: FS Eser, 163 ff.; vgl. auch zum „Linienrichter“ Strafrecht:
Hassemer, wistra 2009, 169, 171.

14 Vgl. stellv. Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Finanzkrise, das Wirtschafts-
strafrecht und die Moral, S. 229 ff.; vgl. außerdem Luhmann, Rechtssoziologie, S. 354 ff.;
Luhmann, Kontingenz und Recht, S. 14 ff.; und übersichtlich dargestellt bei Rönnau, in:
Schiedek/Rönnau, Wirtschaftsstrafrecht: Plage oder Gewinn für den Standort Deutschland?,
S. 12 in Fn. 15.

15 Stellv. für viele: Achenbach, ZStW 119 (2007), 789 ff.
16 Dass das Strafrecht keine primäre Quelle gesellschaftlicher Steuerung sein kann, ist

weitläufig anerkannt und soll hier auch nicht in Abrede gestellt werden. Deutlich sollte aber
anhand der bisherigen Ausführungen sein, dass strafrechtliche Prävention nicht mit einem
allgemeinen Steuerungsanspruch gleichgesetzt werden kann. Vgl. Lüderssen, StV 2009, 486,
493; Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Handlungsfreiheit des Unternehmers – wirt-
schaftliche Perspektiven, strafrechtliche und ethische Schranken, S. 284 ff.; kritisch gegenüber
strafrechtlicher Steuerung auch: Ransiek/Hüls, ZGR 2009, 157, 182; Wohlers, ZStW 123
(2011), 791, 194.

17 Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und
die Moral, S. 218; Wohlers, ZStW 123 (2011), 791, 794 ff.; Prittwitz, Strafrecht und Risiko
1993.

18 Siehe hierzu näher unter 3. Teil, A. IV. 2. a) aa) (2).
19 Stellv. Lüderssen, in: Kempf/Lüderssen/Volk, Die Finanzkrise, dasWirtschaftsstrafrecht

und die Moral, S. 229 ff.
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heraus eröffnet sich die Möglichkeit, speziell das Strafrecht daraufhin zu untersu-
chen, ob es grundsätzlich dazu in der Lage gewesen wäre, präventiv im Hinblick auf
die Verhinderung des Ausbruchs der Krise zu wirken, und ob es präventiv im Hin-
blick auf künftige Krisen wirken kann20. Die Frage muss an dieser Stelle grund-
sätzlicher Natur sein, da andernfalls die zuvor genannte Prämisse missachtet werden
würde, dass das Strafrecht gerade nicht primär steuern soll, sondern sich dieses auf
einer sekundären Ebene befindet21. Nur ein Strafrecht, dass grundsätzlich auch in der
Lage ist, im Wirtschaftsleben präventive Wirkung zu entfalten, kann als sekundäre
Ordnung andere Primärnormenordnungen (flankierend) unterstützen. Dies könnte
man auf verschiedene Weisen untersuchen. Man könnte auf allgemeine Ausfüh-
rungen zu strafzwecktheoretischen Ansätzen verweisen22, man könnte versuchen,
eine rein empirische Untersuchungen zu wagen23 oder aber man bedient sich den
Erkenntnissen dieser Forschung, um auf Grundlage dieser eigene Arbeitshypothesen
zu entwerfen und zu konkretisieren. So könnte man vor allem unter materiell-
rechtlichen Gesichtspunkten die grundsätzliche Eignung des Strafrechts imHinblick
auf die Prävention verknüpft mit dem komplexen Wirtschaftsleben genauer unter-
suchen. Diese letzte Variante soll der vorliegenden Untersuchung zugrunde gelegt
werden. Dies führt damit zu einer zentralen Frage, die innerhalb der ersten zwei Teile
der Untersuchung betrachtet und beantwortet werden soll: Spielte das Strafrecht eine
Rolle bei der Nichtverhinderung des Ausbruchs der Krise (zumindest in Deutsch-
land)? Die Frage muss an dieser Stelle auf Deutschland limitiert sein. Die Krisen-
phänomene sind international und die Ursächlichkeit ebenso24. Es gibt kein inter-
nationales Strafrecht25 in dem Sinne, dass global die gleichen strafrechtlichen
Maßnahmen im Wirtschaftsleben greifen können. Strafrecht kann bei der hier an-
gestrebten Untersuchung also auch räumlich nur limitiert betrachtet werden. Dies
muss nicht die Aussagekraft der Untersuchung selbst mindern, denn deutsche Fi-
nanzmarktakteure sind an deutsches Recht gebunden. Damit soll gerade die straf-
rechtlich präventive Wirkung als Flanke der Primärnormenordnungen genau auf
diese Akteure einwirken.

20 Manwirdwohlmit keiner Rechtsordnung jemals alle Eventualitäten erfassen können, um
einer Krise vorzubeugen und selbst wennman sie rechtlich erfasst, bedeutet dies nicht zugleich,
dass sie als eliminiert angesehen werden können. Auch dies steht jedoch der hier angestrebten
Untersuchung nicht im Wege, da es bei der Betrachtung von Normenordnungen immer nur um
die potentiellen Möglichkeiten einer Einflussnahme auf Verhalten gehen kann. Diese poten-
tielle Möglichkeit kann auch im (systemisch) sekundären oder tertiären Bereich untersucht
werden, in dem das Strafrecht verortet wird.

21 Siehe die Nachweise in Einleitung Fn. 13 und 14.
22 Siehe hierzu näher unter 1. Teil, A.
23 Vgl. hierzu beispielhaft empirische Untersuchungen und Bewertungen dieser Untersu-

chungen zu Strafzwecken: Bönitz, Strafgesetz und Verhaltenssteuerung 1991; Zeisel, The
Supreme Court Review 1976, 317 ff.; Sjoquist, The American Economic Review 1973, 439 ff.

24 Vgl. hierzu 2. Teil, A. I. 1.
25 Insbesondere für den Raum der Europäischen Union ist dies derzeit nicht vorstellbar, da

die Vertragsstaaten ihre Kompetenzen im Bereich des Strafrechts nicht abgegeben haben.
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